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Ministerial-Bekanntmachungen.
[101] I. Unter Bezugnahme auf § 46 Ziffer 7 der Deutschen Wehrordnung
und auf die Ministerial-Bekanntmachung vom 16. November 1875 — Seite 462
des Regierungs-Blatts — werden die Großherzoglichen Standesbeamten darauf
hingewiesen, daß sie fortan zum 15. Januar jedes Jahres einen Auszug aus
dem Geburtsregister des um siebenzehn Jahre zurückliegenden Kalenderjahres,
daher zum 15. Jannar 1893 einen Auszug aus dem Jahre 1876, enthaltend
alle Eintragungen der Geburtsfälle von Kindern männlichen Geschlechts inner-
halb der Gemeinde an den Gemeindevorstand unentgeltlich einzureichen haben.
Die Formulare hierzu werden den Standesbeamten durch Vermittelung der
Gemeindevorstände von den Großherzoglichen Bezirks-Direktoren zugefertigt
werden.

Weimar, den 22. Oktober 1892.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement der Justiz.

v. Groß.
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